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Kennzeichnung im BBPlG mit 
"E"

Siedlungsannäherung?

NUR Erdkabel zulässig

��

��

Ausnahmeregelungen :
1. Artenschutz oder Gebietsschutz spricht gegen 

Erdkabel
2. Bündelung mit einer bestehenden oder bereits 

zugelassenen Trasse und  keine zusätzlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten

3. Prüfung der Freileitung wird von betroffener 
Gebietskörperschaft  gefordert

grundsätzlich Erdkabelvorrang
����

Freileitung auf Teilabschnitten 
zulässig

��
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Ergebnis des Bundesbedarfsplangesetzes : 
Festlegung der energiewirtschaftlich notwendigen 

Vorhaben und der Anfangs- und Endpunkte

Bundesfachplanung
� Suche nach einem groben Verlauf der Leitung zwischen den 

Anfangs- und Endpunkten 

� Prüfung, ob überwiegende öffentliche oder private Belange 

entgegenstehen

� Prüfung von ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen

� Die Umweltprüfung erfolgt als Strategische Umweltprüfung

�

�
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Im Planfeststellungsverfahren wird geklärt:
� Genauer Verlauf der Leitung (grundstücksscharf)

� Bei Erdkabel: Anzahl und genauer Verlauf der Kabel, 

Verlegetechnik (Tunnelbauweise, offene Bauweise)

� Bei Freileitung: Art, Höhe und Standort der Masten

� Ggf. Standorte für Nebenanlagen

�

�

Ergebnis der Bundesfachplanung : 

Ca. 500 bis 1.000 Meter breiter verbindlicher Trassenkorridor 
für die spätere Trasse 

inkl. Kennzeichnung potentieller Freileitungsabschnitte

�
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HGÜ-Leitung
(ohne Stichleitung)

Kennzeichnung im BBPlG mit "E"

Kriterien nach � 3 Absatz 4 
BBPlG liegen vor: 

� 400 m zu Wohnbebauung im 
Innenbereich

� 200 m zu Wohnbebauung im 
Außenbereich

Kein Erdkabel zulässig

NUR Erdkabel zulässig

��

��

��

����

Kriterien nach � 3 Absatz 4 
BBPlG liegen NICHT vor

grundsätzlich 
Erdkabelvorrang, mit 
Ausnahmeregelungen

9�����	��������������4 5
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Kriterien nach � 3 Absatz 4 
BBPlG liegen NICHT vor

Artenschutz (� 44 Absatz 1 
BNatSchG) oder 

Gebietsschutz (� 34 Absatz 2 
BNatSchG) spricht gegen 

Erdkabel

Freileitung auf technisch 
und wirtschaftlich 

effizienten Abschnitten 
zulässig

Prüfung der Freileitung wird 
von betroffener 

Gebietskörperschaft  
gefordert

Freileitung auf 
Teilabschnitten (innerhalb 

der betreffenden 
Gebietskörperschaft) 

zulässig

grundsätzlich 
Erdkabelvorrang, mit 
Ausnahmeregelungen

Bündelung mit einer 
bestehenden oder bereits 
zugelassenen Trasse und 

vsl. keine zusätzlichen 
erheblichen 

Umweltauswirkungen

Freileitung auf technisch 
und wirtschaftlich 

effizienten Abschnitten 
zulässig
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